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Gesetzentwurf 
 
der Fraktion der FDP 
 

Entwurf eines Gesetzes  zur Schaffung von Wahlfreiheit an Gymnasien 
 

  Der Landtag wolle beschließen: 
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 Artikel 1 
Änderung des Schulgesetzes 

Das Schleswig-Holsteinische Schulgesetz vom 24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 
39, ber. S. 276), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 22. Januar 2014 (GVOBl. 
Schl.-H. 2, S. 21), wird wie folgt geändert: 

 
 
§44 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Das Gymnasium vermittelt nach Begabung und Leistung geeigneten Schülerin-
nen und Schülern im Anschluss an die Grundschule eine allgemeine Bildung, die den 
Anforderungen für die Aufnahme eines Hochschulstudiums und einer vergleichbaren 
Berufsausbildung entspricht. 
 
(2) Das Gymnasium umfasst acht Schulleistungsjahre in fünf Jahrgangsstufen (acht-
jähriger Bildungsgang) oder neun Schulleistungsjahre in sechs Jahrgangsstufen 
(neunjähriger Bildungsgang) zuzüglich einer sich jeweils anschließenden dreijährigen 
Oberstufe. Die Schülerinnen und Schüler erwerben mit der Versetzung in die zehnte 
Jahrgangsstufe den ersten allgemeinen Schulabschluss und mit der Versetzung in 
die elfte Jahrgangsstufe den Mittleren Schulabschluss. In der Oberstufe können 
schulische Voraussetzungen für den Zugang zur Fachhochschule vermittelt werden. 
Das Gymnasium schließt mit der Abiturprüfung ab. Die bestandene Abiturprüfung 
enthält die Hochschulzugangsberechtigung. 
 
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter beschließt im Einvernehmen mit der Schul-
konferenz und dem Schulträger, ob an der Schule ein acht- oder ein neunjähriger 
Bildungsgang oder beide Bildungsgänge angeboten werden. Der Beschluss bedarf 
der Genehmigung des für Bildung zuständigen Ministeriums. Sieht der Beschluss 
vor, beide Bildungsgänge an der Schule anzubieten, unterliegt der Genehmigung 
auch die Anzahl der Lerngruppen, die bei Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in 
die Jahrgangsstufe fünf für jeden Bildungsgang gebildet werden. Kann ein Einver-
nehmen nach Satz 1 nicht hergestellt werden, entscheidet das für Bildung zuständige 
Ministerium über das Angebot der Schule und die Anzahl der Lerngruppen. Es kann 
eine Änderung des Angebotes der Schule insbesondere dann versagen, wenn diese 
zusätzlichen Sach- oder Raumbedarf verursacht. Es kann durch Verordnung die 
Mindestgröße der Lerngruppen je Bildungsgang festlegen, soweit an einem Gymna-
sium beide Bildungsgänge angeboten werden. 
 
(4) Gymnasien müssen eine Oberstufe haben. In der Oberstufe werden die Schüle-
rinnen und Schüler in einer Einführungs- und in einer Qualifikationsphase unterrich-
tet. Im Rahmen einer Profiloberstufe wird vertiefte Allgemeinbildung vermittelt und 
die Schülerinnen und Schüler setzen nach ihrer Neigung durch Auswahl eines Profils 
Schwerpunkte in ihrer schulischen Bildung. 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
 
 
 

Anita Klahn 
und Fraktion 


